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Antrag auf Beurlaubung / Freistellung von OGS-Kindern 
 

Name, Vorname der Erziehungsberechtigten (Antragsteller): 

 

Vor-/Nachname des Kindes: 

Anschrift: 

 

 

 

Geburtsdatum: 

Telefon: Klasse: 

 

Beurlaubung bzw. Freistellung für folgenden Tag:    __________________ 

 

O  ab 11:30 Uhr        O  ab 12:35 Uhr        O  ab 13:20 Uhr 

                                       
O  ab 14:00 Uhr        O  ab 15:00 Uhr (an AG-Tagen) 
 
Eine dauerhafte Freistellung ist nicht möglich                       
 

Es liegt folgender wichtiger Grund für eine Beurlaubung vor: 

 

 

 

 

Ein Nachweis ist als Anlage mit einzureichen! 

 

 

_________________   _______________________________________ 

Datum         (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

 

 

Entscheidung der zuständigen Leitung:  

Der Antrag wird 

( ) genehmigt. 

( ) genehmigt unter Beschränkung: ___________________________________________________________ 

 

( ) abgelehnt. Grund: ______________________________________________________________________ 

 

___________________  _____________________________________________ 

Datum     Unterschrift OGS-Leitung 
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Hinweis zur Beurlaubung / Freistellung: 

 

 Anträge auf Beurlaubung / Freistellung von OGS-Kindern müssen mindestens 1 Woche vor 

dem Termin eingereicht werden. 

 

Jede Freistellung oder Beurlaubung aus einem wichtigen Grund ist nachzuweisen. Entweder 

durch eine Bescheinigung der Praxis oder einer ähnlichen Institution. Dem Antrag ist diese 

Bescheinigung beizufügen. 

 

Anträge werden nur vollständig (+ Bescheinigung) entgegen genommen. 

 

Eine Freistellung im Nachmittagsbereich erfolgt ausschließlich zur vollen Stunde. Vorher zum 

Ende einer Unterrichtsstunde. Freistellungen gelten für den Rest des Tages. 

 

Wichtige Gründe für eine Beurlaubung / Freistellung könnten z.B. sein: 

 

a. persönliche Anlässe, wie z.B.: 

 Erstkommunion; Hochzeit, Jubiläen, Geburt, schwere Erkrankung und Todesfall 

innerhalb der Familie oder 

 

b. Teilnahme des OGS-Kindes an besonderen Veranstaltungen, z.B.: 

 internationale Veranstaltungen, die der Begegnung von Kindern dienen,  

 kulturelle Veranstaltungen (z.B. Teilnahme an künstlerischen und wissenschaftlichen 

Wettbewerben, Mitwirkung an Aufführungen eines Chores) 

 Sportveranstaltungen (z.B. aktive Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen, 

Trainingslagern) 

 

Termine für Therapien, bei Psychologen oder ärztliche Untersuchungen sind generell 

außerhalb der OGS-Zeit zu terminieren.  

 

Auch wenn die Leitung den Antrag auf Freistellung genehmigt, werden die Fehlstunden 

dokumentiert. Fehlzeiten können zu dem Verlust des OGS Platzes führen.  


